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Nach wie vor wird über Interdisziplinarität mehr geredet, als dass sie praktiziert
wird. Es ist ein beliebtes Spiel, Schnittstellen zwischen dem Recht und
Fremddisziplinen zu benennen, ohne dass daraus konkrete interdisziplinäre Arbeit
folgt. Oft genannt und wenig verwendet werden die so genannten Schlüsselbegriffe,
die verschiedene Disziplinen verbinden sollen, indem sie auf gemeinsame
Aufmerksamkeits- und Arbeitsfelder verweisen. Gleichbedeutend spricht man von
»interdisziplinären Verbundbegriffen«, »Kontaktbegriffen«, »Brückenbegriffen«,
»Verweisungs-« oder »Vermittlungsbegriffen«.[1] Paul Trappe hatte 1964 in seiner
Einleitung zu Theodor Geigers Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts« einen
ganzen Katalog »legitimer Eintrittspunkte der Soziologie in die Rechtswissenschaft«
gesammelt. Moderner spricht Matthias Jestaedt von Schnittstellen.[2] Klar: Der
Ehrgeiz hinter der Aufforderung zur Interdisziplinarität geht weiter. Man will keine
Schnittstellen, sondern es soll »genuin« interdisziplinär gearbeitet werden. Bevor
ich darauf eingehe, rufe ich in Erinnerung, was ich vor bald 50 Jahren über
»Eintrittspunkte« zu Papier gebracht habe. So viel hat sich seither nicht getan.

Meine vor genau 50 Jahren verfasste und 1974 veröffentlichte Habilitationsschrift
»Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung« ist der Sache nach eine Abhandlung
über die Problematik der Interdisziplinarität der Rechtswissenschaft. Ich habe das
ganze Buch jetzt bei Academia.edu zum Download eingestellt.[1] An dieser Stelle
füge ich nur den Abschnitt über »Eintrittspunkte der Soziologie in die
Rechtswissenschaft« ein:

Download (PDF, 138KB)

[1] Die Datei ist mit ca 13 MB zu groß, um sie hier auf das Blog hochzuladen.

[1] Matthias Jestaedt, Das mag in der Theorie richtig sein …, 2006, S. 73 bei Fn. 210; Röhl/Röhl,
Allgemeine Rechslehre, 3. Aufl. 2008, S. 60f.

[2] A. a. O. S. 71.
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Ähnliche Themen

Normalität und Normativität
Die Natur der Sache als Schlüssel zur Interdisziplinarität
EUGH zum Genome-Editing (CRISPR/Cas9): Schulfall zur juristischen Methode
und Ausfall von Interdisziplinarität
Interdisziplinarität. Vor einem neuen Buch
Interdisziplinarität wird oft enttäuscht
Legal Narratives III: »Von den Fällen, die fallweise im Einzelfall anfallen.«
In memoriam Rudolf Wassermann
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